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STADT OLFEN 14. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES  BETEILIGUNGSVERFAHREN NACH § 4 (2) BAUGB 
  
 
Beteiligungsverfahren nach § 4 (2) BauGB: 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden können, wurden mit Schreiben 
vom 12.10.2016 über die Planung informiert und um Stellungnahme gebeten. Die Ergebnisse dieses Beteiligungsverfahrens sind auf den folgenden 
Seiten in tabellarischer Form zusammengefasst. 
 
 

B E T E I L I G U N G S V E R F A H R E N  N A C H  §  4  ( 2 )  B A U G B  

Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 
1. Stadt 

Datteln 

Schreiben 
vom 
09.11.2016 

"(…) 
1.1: 

 
1.2: 

 

 

zu 1.1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Zu der im frühzeitigen Beteiligungsverfahren abgegebenen 
Stellungnahme der Stadt Datteln vom 14.11.2014 hat der 
Rat der Stadt Olfen in seiner Sitzung am 06.10.2016 einen 
Beschluss gefasst. 

 

zu 1.2: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Der in 2014 entwickelte Vorentwurf der Flächennutzungs-
planänderung umfasste zwei Teilbereiche und insgesamt 
ca. 20,2 ha: einen westlich der Kreisstraße befindlichen 
kleineren Änderungsbereich mit ca. 27.600 m² und einen 
Bereich östlich der Kreisstraße mit einer Größe von 
ca.174.460 m². Im Entwurf vom 15.09.2016 wurde auf die 
Fläche westlich der Kreisstraße vollständig verzichtet, wäh-
rend der Änderungsbereich im Nordosten um ca. 15.100 
m² erweitert wurde, so dass die Gesamtfläche nun ca. 
189.560 m² aufweist. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 
1. Stadt 

Datteln 

Schreiben 
vom 
09.11.2016 

1.3: 

 
 

zu 1.3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die da-
rin implizierte Anregung, den Bebauungsplan "Gewerbege-
biet Olfen-Ost Teil I" zu ändern, wird zurückgewiesen. 

In der Stellungnahme wird auf die derzeit noch nicht ver-
markteten bzw. gewerblich genutzten Grundstücke im Ge-
biet des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Olfen-Ost / Teil 
I" verwiesen. Diese Planung hat 2005 Rechtskraft erlangt 
und schon heute stehen von den damals entwickelten 13 
ha nur noch ca. 2,9 ha zur Verfügung. Der Begriff "Reser-
veflächen" beschreibt die Situation in diesem Zusammen-
hang nicht sachgerecht. 

Wenig sinnvoll und nicht im Sinne einer nachhaltigen 
Stadtentwicklungsplanung ist in vorliegendem Fall die An-
regung, bei fehlender Kongruenz zwischen den Festset-
zungen des Bebauungsplanes und den Investorenwün-
schen Bebauungsplanänderungen einzuleiten. Neben der 
Tatsache, dass auch diese Verfahren Zeit beanspruchen, 
lassen die zu beobachtenden Entwicklungen in der jünge-
ren Vergangenheit und die vorhandene Nachfragesituation 
die Schlussfolgerung zu, dass die Grundstücke des Gebie-
tes "Olfen-Ost / Teil I" in naher Zukunft vollständig ver-
marktet sein werden. 

Auch darf eine auf lange Sicht angelegte Stadtentwick-
lungsplanung nicht ausschließlich auf aktuell vorgetragene 
Investorenwünsche reagieren, sondern muss verschiedene 
Interessen, Belange und auch das Funktionieren des ge-
samtstädtischen Systems in die Überlegungen einbeziehen 
und gegeneinander abwägen. Vor diesem Hintergrund sind 
2005 die Festsetzungen des Bebauungsplanes "Gewerbe-
gebiet Olfen-Ost / Teil I" konzipiert worden, die mit Blick 
auf die Nutzbarkeit der Flächen und ihre Einbettung in die 
Rahmenkonzeption derzeit nicht in Frage gestellt werden. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 
1. Stadt 

Datteln 

Schreiben 
vom 
09.11.2016 

1.4: 

 
 

Zu 1.4: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Im Stadtgebiet Olfen wird sich die Entwicklung von Gewer-
be- und Industriegebieten mangels Alternativen auf lange 
Sicht auf die Flächen im Südosten der B 235 fokussieren, 
da dies wirtschaftliche, flächensparende und umweltscho-
nende städtebauliche Lösungen ermöglicht. Dementspre-
chend liegt der Planung ein Zeitraum von wesentlich mehr 
als 10 Jahren zugrunde.  

Die zunehmenden Geruchsemissionen der sich ausweiten-
den landwirtschaftlichen Tierhaltungsbetriebe können die 
Entwicklung weiterer Gewerbegebiete im räumlichen Zu-
sammenhang mit dem derzeit regionalplanerisch ausge-
wiesenen GIB erschweren oder unmöglich machen. 

Vor diesem Hintergrund muss der Planungshorizont über 
das Jahr 2025 hinausreichen. Die langfristig benötigten 
Flächen sind frühzeitig mit planungsrechtlichen Optionen 
für die Inanspruchnahme durch gewerbliche Nutzungen zu 
belegen. Sofern dies nicht gelingt, wird aufgrund der an-
haltenden Nachfrage nach Gewerbegrundstücken auf ab-
sehbare Zeit die Ausweisung möglicherweise isolierter 
Standorte zwingend erforderlich werden. Damit verbunden 
sind ein höherer Erschließungsaufwand, ein dementspre-
chend größerer Flächenverbrauch und möglicherweise 
auch erhebliche Eingriffe in Natur und Landschaft. 

Der zusätzliche Gewerbeflächenbedarf von 19,8 ha wurde 
im Rahmen der Fortschreibung des Regionalplanes ermit-
telt. Die zu dem Zeitpunkt bereits regional- und bauleit-
planerisch gesicherten Flächen im Gewerbegebiet "Olfen-
Ost / Teil I" finden dabei keine Berücksichtigung. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

1. Stadt 
Datteln 

Schreiben 
vom 
09.11.2016 

1.5: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6: 

 
(…)" 

zu 1.5: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Nach einem Erörterungstermin mit der Bezirksregierung 
wurde die Abgrenzung des Plangebietes verändert. Die in 
der Anregung angesprochene Abweichung von den Darstel-
lungen des Regionalplanes im Südosten ist unkritisch und 
wird beibehalten. Die westlich der Kreisstraße befindlichen 
Bereiche werden zurückgenommen, während im Norden ei-
ne Teilfläche ergänzt wird. 

Die Abstimmung mit der Bezirksregierung ergab, dass die 
Abgrenzung des Gewerbegebietes in dieser Form hinrei-
chend genau mit den zeichnerischen Darstellungen im Regi-
onalplan übereinstimmt. 

 

 

 

zu 1.6: Die Anregung wird zurückgewiesen. 

Die Anregung bezieht sich nicht auf den Flächennutzungs-
plan. Diesbezüglich wird auf die im Rahmen den im Bebau-
ungsplanverfahren formulierten Abwägungs- und Beschluss-
vorschlag verwiesen. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

2. Landwirt-
schafts-
kammer 
NRW 

Schreiben 
vom 
11.11.2016 

2.1: 
"(…) 

 

zu 2.1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Die Stadt Olfen führt die notwendigen Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen im Rahmen ihrer Ausgleichspoolkonzeption, 
wie auch in der Stellungnahme gewünscht, im Bereich der 
Steveraue durch. 

 

 

 

 

 

Sofern dies gewünscht ist, wird die Stadt Olfen die Landwir-
te bei der Suche nach neuen Flächen bzw. den diesbezüglich 
notwendigen Umstrukturierungen unterstützen. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

2. Landwirt-
schafts-
kammer 
NRW 

Schreiben 
vom 
11.11.2016 

2.2: 

 

 
(…)" 

zu 2.2: Die Anregung wird zurückgewiesen. 

Im Rahmen der Begründung wird die Notwendigkeit der In-
anspruchnahme der Ressource "Boden" dargelegt. Neben 
der essenziellen Bedeutung der Landwirtschaft werden da-
her auch die Begleiterscheinungen der in den vergangenen 
Jahrzehnten zu beobachtenden Tendenzen und ihre Folge-
wirkungen für die Stadtentwicklung umrissen. Diese Zu-
sammenhänge erfordern neben anderen Faktoren zwingend 
eine auf sehr lange Sicht angelegte und flächenmäßig um-
fangreiche Planung des Gewerbegebietes. 

Die in der Stellungnahme angesprochenen Ausführungen in 
der Begründung haben keineswegs zum Ziel, die Landwirt-
schaft zu diffamieren. Sie beschreiben lediglich allgemeine 
Entwicklungen und Auswirkungen des landwirtschaftlichen 
Strukturwandels auch auf die Stadtentwicklung, z.B. im Hin-
blick auf Emissionen, wie sie sich einem objektiven Be-
obachter darstellen. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

3. Straßen 
NRW 

Schreiben 
vom 
16.11.2016 

3: 
"(…) 

 

 
 

zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise 1-5 beziehen sich nicht auf den Flächennut-
zungsplan. Diesbezüglich wird auf die im Rahmen des Be-
bauungsplanverfahrens formulierten Abwägungs- und Be-
schlussvorschläge verwiesen. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

3. Straßen 
NRW 

Schreiben 
vom 
16.11.2016 

 

 

 

 
 
(…)" 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 
4. Kreis 

Coesfeld 

Schreiben 
vom 
17.11.2016 

"(…) 
4.1: 

 
4.2: 

 

 
 

 

Zu 4.1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 4.2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine 
Kennzeichnung von Teilbereichen als "geruchsvorbelastet" 
erfolgt nicht. 

Im südwestlichen Teil des Geltungsbereiches werden laut 
Gutachten Geruchsstundenhäufigkeiten von 10 bis 13 % (in 
der Randlage vereinzelt auch 14 %) erreicht. Im überwie-
genden Teil des Plangebietes liegen die ermittelten Werte 
jedoch zwischen 6 und 9 %. 

Diese Vorbelastung des Gebietes durch die im Umfeld 
betriebene Intensivlandwirtschaft ist offensichtlich und für 
den ländlichen Raum nicht untypisch. Da die festgestellten 
bzw. prognostizierten Geruchsstundenhäufigkeiten die 
kritische 15%-Marke nicht erreichen und überwiegend sogar 
erheblich unterschreiten, wird auf die angeregte 
Kennzeichnung der stärker von Gerüchen betroffenen 
Bereiche verzichtet. Auch vor dem Hintergrund der sich 
stetig wandelnden Strukturen im Agrarsektor erscheint es 
wenig sinnvoll, den "Ist-Zustand" der Geruchsbelastungen in 
den Bauleitplänen zu dokumentieren. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

4. Kreis 
Coesfeld 

Schreiben 
vom 
17.11.2016 

4.3: 

 
 

Zu 4.3: 

 

Die Ausführungen zu den Abstandsklassen beziehen sich 
nicht auf den Flächennutzungsplan. Diesbezüglich wird auf 
die im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens formulierten 
Abwägungs- und Beschlussvorschläge verwiesen. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

4. Kreis 
Coesfeld 

Schreiben 
vom 
17.11.2016 

4.4: 

 

 
(…)" 

Zu 4.4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

4. Kreis 
Coesfeld 

Schreiben 
vom 
17.11.2016 

"(…) 
4.5: 

 
(…)" 

Zu 4.5: 

 

Die Ausführungen zum Brandschutz beziehen sich nicht auf 
den Flächennutzungsplan. Diesbezüglich wird auf die im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens formulierten Abwä-
gungs- und Beschlussvorschläge verwiesen. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

5. Kreis 
Reckling-
hausen 

Schreiben 
vom 
18.11.2016 

"(…) 
5: 

 
 

 

Zu 5: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

Eine Verpflichtung zur sofortigen Anwendung der 
geänderten Berechnungsmethodik, insbesondere für bereits 
regionalplanerisch dargestellte Gewerbe- und 
Industrieflächen (GIB), ergibt sich nach Ansicht der Stadt 
Olfen aus dem Entwurf des Landesentwicklungsplans nicht. 
Der Landesentwicklungsplan ist zudem nach wie vor nicht in 
Kraft getreten. 

Die Bezirksregierung sah keine Veranlassung, eine solche 
Berechnung durchzuführen und der Bauleitplanung der Stadt 
Olfen zugrunde zu legen. 

 

 

 
 

Der durch die Bezirksregierung Münster in 2010 festgestellte 
Bedarf an gewerblichen und industriellen Bauflächen bis zum 
Jahr 2025 beträgt 19,8 ha und ist durch die FNP-Änderung 
nun im Wesentlichen erschöpft. Ein entsprechender Bereich 
ist im Regionalplan zeichnerisch dargestellt. Somit ist die 
Stadt Olfen berechtigt, Flächen in entsprechendem Umfang 
im Rahmen ihrer Planungshoheit auszuschöpfen. 
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+ 
Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

5. Kreis 
Reckling-
hausen 

Schreiben 
vom 
18.11.2016 

 

 

 
(…)" 

 

Die Abstimmung mit der Bezirksregierung hat 
ergeben, dass die gewählte Abgrenzung des 
Bebauungsplangebietes hinreichend genau mit der 
Darstellung im Regionalplan übereinstimmt. Es ist in 
diesem Fall sinnvoll, die Abgrenzung an bestehenden 
siedlung- bzw. landschaftsstrukturellen Elementen 
auszurichten. Andernfalls verbliebe eine relativ 
kleine und ungünstig geschnittene Restfläche 
zwischen den vorhandenen Wirtschaftswegen, die 
für landwirtschaftliche Zwecke aufgrund Größe und 
Zuschnitt wenig geeignet wäre. 

 

Durch die FNP-Änderung wird der regionalplanerisch 
ermittelte Bedarf an GIB-Flächen vollständig 
aufgebraucht. Eine zukünftige Nutzung der Fläche 
zwischen K8 und "Alter Fahrt" unterliegt somit dem 
Vorbehalt einer aktualisierten Bedarfsberechnung. 
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